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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider, Mag. Haupt haben 
am 2~. Oktober 1993 unter der Nr. 5450/j an mich eine schrift
liche parlamentarische Anfrage betreffend Suspendierung von 
Beamten gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist der, in der ilKleinen Zeitung" dargestellte, Sachverhalt 
richtig? 

2. Wurde Herr Hofrat Dr. R. gemäß § 112 BDG vorläufig suspen
diert? 

3. Wie wird die zeit der Suspendierung für seinen Ruhegenuß be
messen werden? 

4. Wird die Zeit der Suspendierung auch dann eingerechnet wer
den, wenn Herr Hofrat Dr. R. rechtskräftig verurteilt wer
den wird? 

5. Wie hoch (prozentuell nicht nominell) wird dann sein Ruhe
genuß sein? 

6. Welche Veränderung des § 112 BDG ist für Sie denkbar, damit 
solche Bedienstete nicht wie bisher suspendiert werden, son
dern einer anderen dienstlichen Tätigkeit nachkommen, in 
der sie das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen 
des Dienstes nicht gefährden?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Anfrage bezieht sich auf einen Bediensteten des Landes Kärn

ten. Die Angelegenheit ist daher offenkundig eine solche der 

Landesvollziehung und stellt keinen Gegenstand der Vollziehung 

im Sinne des Artikel 52 Bundes-Verfassungsgesetz im Wirkungsbe

reich des Bundeskanzleramts dar. 
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